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+++newsletter+++ 
 

Termine März 2017 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.03.2017 13.03.2017 07.03.2017 
Sozialversicherung5 29.03.2017 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.03.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 

 

 

 

 

 

 

Termine April 2017 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.04.2017 13.04.2017 07.04.2017 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.04.2017 13.04.2017 07.04.2017 
Sozialversicherung5 26.04.2017 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.04.2017) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
· für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
· die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
· der Schuldner die Leistung verweigert, 
· besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 



 

 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29. Juli 2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1. Januar 2014: 
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 
01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 
29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 
01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 
01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %* 
01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %* 

 
*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29. Juli 2014 
geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die 
Gegenleistung nach dem 30. Juni 2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 
Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 
· Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 

60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 
· Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 
· Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 

Basiszinssatz. 
· Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 

ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

· Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, 
sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und 
der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

· Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und 
interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von 
Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

· Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Verlängerung der steuerlichen Förderung von Maßnahmen zur Hilfe von 
Flüchtlingen 
Das Bundesministerium der Finanzen hat mit einem Schreiben aus dem Jahr 2015 geregelt, dass 
Flüchtlingen aufgrund von vereinfacht anzuwendenden Verwaltungsvorschriften des Steuerrechts geholfen 
werden kann. So konnten Spenden beispielsweise vereinfacht mittels Kontoauszug nachgewiesen 
werden. Der Anwendungszeitraum für die Möglichkeit, sich auf die vereinfachten Verwaltungsregelungen 
zu berufen, war auf die Zeit vom 1. August 2015 bis 31. Dezember 2016 beschränkt. 
Durch ein neuerliches Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen ist die Anwendung der 
vereinfachten Verwaltungsregelungen zur Förderung und Unterstützung des gesamtgesellschaftlichen 
Engagements bei der Hilfe für Flüchtlinge nun bis zum 31. Dezember 2018 verlängert worden. 



 

 

Steuerfreiheit von Zahlungen einer Handwerkskammer 
Eine Handwerkskammer ist kein öffentlicher Haushalt, so dass Zinsvergünstigungen aus einem von der 
Handwerkskammer an einen Mitarbeiter gewährten Arbeitgeberwohnbaudarlehen nicht steuerfrei sind. 
Der Angestellte einer Handwerkskammer erhielt ein Arbeitgeberwohnbaudarlehen, um den Kauf eines 
Familienheimes zu finanzieren. Das Darlehen war zinsvergünstigt. Den Zinsvorteil behandelte die 
Handwerkskammer gegenüber ihrem Mitarbeiter als steuerfreien Arbeitslohn. 
Dieser Rechtsauffassung folgte das Finanzgericht Münster nicht. 
Arbeitslohn sind alle Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst 
gewährt werden. Das ist unabhängig davon, ob es sich um laufende oder um einmalige Bezüge handelt, 
ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie gewährt 
werden. Zu den Einnahmen gehören auch geldwerte Vorteile. Der einem Arbeitnehmer aufgrund der 
Unverzinslichkeit oder der nicht marktüblich niedrigen Verzinsung eines Arbeitnehmerdarlehens 
zufließende Vorteil ist danach auch Arbeitslohn. 
Dieser ist nicht steuerfrei. Die Steuerfreiheit greift u.a. nur für Zinsvorteile bei Darlehen 
· welche aus öffentlichen Haushalten gewährt werden, 
· für eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung im eigenen Haus oder eine zu eigenen 

Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung, 
· soweit die Zuschüsse und Zinsvorteile die Vorteile aus einer entsprechenden Förderung mit 

öffentlichen Mitteln (nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, dem Wohnraumförderungsgesetz oder 
einem Landesgesetz zur Wohnraumförderung) nicht überschreiten. 

Öffentliche Haushalte sind dabei nur die Haushalte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der 
Gemeindeverbände und der Sozialversicherungsträger. Zuschüsse und Zinsvorteile von anderen 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sollen dagegen nicht erfasst werden. Denn mit der 
Steuerbefreiung soll eine staatliche Leistungsgewährung unterstützt werden. 
Die Handwerkskammer ist zwar eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, sie finanziert sich aber durch 
die Beiträge ihrer Pflichtmitglieder. 
Der Bundesfinanzhof muss den Fall abschließend entscheiden. 

Aufwendungen für Geburtstagsfeier im Allgemeinen nicht als 
Werbungskosten anzuerkennen 
Aufwendungen für eine Geburtstagsfeier sind im Allgemeinen nicht als Werbungskosten abziehbar, denn 
sie sind meist auch durch die gesellschaftliche Stellung des Arbeitnehmers veranlasst. Ausnahmsweise 
können die Kosten ganz oder teilweise beruflich veranlasst sein, wenn die Feier in erster Linie der Pflege 
des Betriebsklimas oder dem Dank an die Belegschaft dient, so der Bundesfinanzhof. 
Ob das der Fall ist, muss immer anhand einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls 
entschieden werden. Im Urteilsfall hat der Bundesfinanzhof diese Kriterien zur Beurteilung herangezogen: 
· Neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden waren ausschließlich sämtliche Mitarbeiter eingeladen. 
· Der Arbeitgeber war in die Organisation der Feier eingebunden. Er hat sich damit mittelbar an den 

Kosten beteiligt. 
· Die Kosten pro Teilnehmer waren mit 35 € maßvoll. 
· Der Arbeitgeber hat gebilligt, dass die Feier in seinen Räumen abgehalten wurde. 
· Teilweise fand die Feier während der Arbeitszeit statt. 
· Sie hatte keinen repräsentativen, sondern eher einen rustikalen Charakter. Das schloss der BFH 

daraus, dass die Gäste teilweise in ihrer Arbeitskleidung erschienen. 
· Es waren keine Geschäftspartner, Vertreter des öffentlichen Lebens, der Kommune oder der Medien 

eingeladen. 
Dass der Kläger selbst eingeladen hatte und nicht der Arbeitgeber, spielte für das Urteil keine Rolle. 
Tipp: Die Abzugsbeschränkung für Bewirtungskosten auf 70 % kommt nicht zur Anwendung, wenn ein 
Arbeitnehmer aus beruflichem Anlass Aufwendungen für die Bewirtung von Arbeitskollegen trägt. 

Entfernungspauschale ist verfassungsgemäß 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte können nur mit der Entfernungspauschale von 
0,30 € pro Entfernungskilometer angesetzt werden. Werden die Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
durchgeführt, können stattdessen die höheren tatsächlichen Kosten angesetzt werden. Diese Regelung 
widerspricht nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs nicht dem verfassungsrechtlichen 
Gleichheitsgebot. 



 

 

Der Gesetzgeber bewegt sich mit dieser Ausnahme zur Entfernungspauschale innerhalb seines 
zulässigen gesetzgeberischen Entscheidungsspielraums. Insoweit ist er nicht gehindert, auch 
außerfiskalische Förderungs- und Lenkungsziele aus Gründen des Gemeinwohls zu verfolgen. Die 
Privilegierung öffentlicher Verkehrsmittel stellt erkennbar ein solches umwelt- und verkehrspolitisches Ziel 
dar. 

Einkünfte aus Kindertagespflege 
Einkünfte aus der Tätigkeit als Kindertagespflegeperson sind grundsätzlich steuerpflichtig. In der Regel 
wird diese Pflege als selbstständige Tätigkeit ausgeübt. Die Einkünfte werden durch Gegenüberstellung 
der Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben ermittelt. Die Finanzverwaltung erläutert dies in einem 
aktuellen Schreiben. 
Als Betriebseinnahmen sind die Geldleistungen der Jugendämter und die individuell geleisteten Zahlungen 
und Sachleistungen der Eltern an die Pflegeperson anzusetzen. Von den Einnahmen werden die 
tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Betriebsausgaben abgezogen. Alternativ besteht die 
Möglichkeit, eine Betriebsausgabenpauschale von 300 € je Monat und Kind abzuziehen. Diese Pauschale 
wird entsprechend gekürzt, wenn die wöchentliche Betreuungszeit weniger als 40 Stunden beträgt. Neu ist 
eine Betriebsausgabenpauschale für Freihalteplätze in Höhe von 40 € im Monat. Wird ein solcher 
Freihalteplatz belegt, ist diese Pauschale anteilig zu kürzen. Bei Ansatz der Betriebsausgabenpauschale 
gilt diese für alle Kinder und für den gesamten Gewinnermittlungszeitraum. 

Abschreibungsbeginn bei Windkraftanlagen 
Unterliegen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens einem permanenten Wertverlust, sind 
steuermindernde Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorzunehmen. Für 
angeschaffte Wirtschaftsgüter beginnt die Abschreibungsmöglichkeit mit der zumindest wirtschaftlichen 
Verfügungsmacht des Erwerbers über den Gegenstand. Regelmäßig ist das der Zeitpunkt, zu dem Besitz, 
Nutzung und Lasten sowie die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung auf den 
Erwerber übergehen. Handelt es sich um eine technische Anlage, die vom Erwerber erst nach einem 
erfolgreichen Probelauf abgenommen wird, ist der Zeitpunkt der fehlerfreien Abnahme als 
Anschaffungszeitpunkt anzusehen. In derartigen Fällen kommt es entscheidend darauf an, ab wann der 
Erwerber die Anlage in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko betreiben kann. 
Auf der Basis dieser grundsätzlichen Ausführungen kommt der Bundesfinanzhof für die Anschaffung von 
Windkraftanlagen zu dem Ergebnis, dass die Anschaffung erst nach ihrer technischen Abnahme erfolgt. 
Es spielt keine Rolle, ob der Erwerber den vollen Kaufpreis bereits im Voraus gezahlt hat. Unerheblich ist 
auch, ob er bereits während des Probebetriebs von dem Versorgungsunternehmen Einspeisevergütungen 
erhalten hat und er die Anlage bereits vor ihrer endgültigen Abnahme nutzen konnte. 

Sonderausgabenabzug für Versorgungsleistungen anlässlich der 
Übertragung eines GmbH-Anteils 
Der Sonderausgabenabzug für Versorgungsleistungen aufgrund der Übertragung eines GmbH-Anteils ist 
an mehrere Voraussetzungen geknüpft. Einerseits muss die Übertragung einen mindestens 50%igen 
Anteil an der GmbH betreffen. Andererseits muss der bisherige Anteilseigner, soweit er die 
Geschäftsführung in der GmbH ausgeübt hat, diese auf den Übernehmer übertragen. 
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster reicht es nicht aus, wenn der Anteilsübernehmer zwar in die 
Geschäftsführung des Unternehmens aufgenommen wird, der Übergeber aber dort nicht ausscheidet. Das 
gilt nach der richterlichen Ansicht auch dann, wenn die Geschäftsführung insgesamt durch ein 
Geschäftsführungsgremium ausgeübt wird, in dem neben dem Gesellschafter-Geschäftsführer auch 
Fremdgeschäftsführer beschäftigt werden. Nach Auffassung des Gerichts setzt der steuerliche 
Sonderausgabenabzug voraus, dass der Übergeber bedingungslos aus der Geschäftsführung 
ausscheidet. Eine in auch nur eingeschränktem Umfang fortgesetzte Geschäftsführungstätigkeit des 
Übergebers führt zur Versagung des Sonderausgabenabzugs für die Versorgungsleistungen. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Für Vorsteuerzwecke zu beachten: Frist zur Zuordnungsentscheidung von 
gemischt genutzten Leistungen zum Unternehmen endet am 31. Mai 
Bei gemischt genutzten Eingangsleistungen ist es für den Vorsteuerabzug entscheidend, in welchem 
Umfang eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich vorliegt. Nur wenn eine zumindest teilweise 
Zuordnung zum Unternehmensvermögen erfolgt, ist grundsätzlich der Vorsteuerabzug und in späteren 
Jahren gegebenenfalls eine Vorsteuerberichtigung möglich. 



 

 

Ein Unternehmer hat insbesondere dann bestimmte Zuordnungswahlrechte, wenn er Gegenstände 
bezieht, die er teilweise unternehmerisch und teilweise nichtunternehmerisch zu verwenden beabsichtigt. 
Handelt es sich bei der teilweisen nichtunternehmerischen Verwendung um eine nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit im engeren Sinne (z. B. ideelle, unentgeltliche Tätigkeit eines Vereins), besteht grundsätzlich ein 
Aufteilungsgebot. Im Wege der Billigkeit ist eine Zuordnung im vollen Umfang zum 
nichtunternehmerischen Bereich möglich. 
Handelt es sich bei der teilweise nichtunternehmerischen Verwendung hingegen um eine 
unternehmensfremde Tätigkeit (z. B. Entnahme für den privaten Bedarf des Unternehmers), hat der 
Unternehmer in der Regel folgende Zuordnungswahlrechte: 
· Der Gegenstand kann insgesamt der unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 
· Der Unternehmer kann den Gegenstand in vollem Umfang in seinem nichtunternehmerischen Bereich 

belassen. 
· Der Gegenstand kann im Umfang der tatsächlichen (ggf. zu schätzenden) unternehmerischen 

Verwendung seiner unternehmerischen Tätigkeit zugeordnet werden. 

Für eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich bedarf es weiterhin mindestens einer 10%igen 
unternehmerischen Nutzung. 

Wichtig ist, dass eine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen mit endgültiger Wirkung bis 
spätestens zum 31. Mai des Folgejahres erfolgt sein muss. Die Frist gilt unabhängig von einer etwaigen 
verlängerten Abgabefrist für die Steuererklärung. Wird die Frist versäumt, ist im Zweifel eine spätere 
Zuordnung zum Unternehmensvermögen ausgeschlossen. Ein Vorsteuerabzug sowie gegebenenfalls eine 
Korrektur in späteren Jahren sind nicht mehr möglich. 

Für Zuordnungen, die den Veranlagungszeitraum 2016 betreffen, muss bis zum 31. Mai 2017 eine 
Zuordnungsentscheidung erfolgt sein. Teilen Sie diese in Zweifelsfällen zur Sicherheit dem Finanzamt 
schriftlich mit. Sprechen Sie hierzu rechtzeitig Ihren Steuerberater an. 

(Quelle: Bundesministerium der Finanzen) 

Rückwirkende Berichtigung von Rechnungen ist möglich 
Die Berichtigung einer Rechnung wirkt auf den Zeitpunkt zurück, zu dem der Unternehmer seine 
Rechnung erstmals ausgestellt hat. Das hat der Bundesfinanzhof in Änderung seiner Rechtsprechung und 
im Anschluss an ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union entschieden. Voraussetzung ist, dass 
das ursprüngliche Dokument die Mindestanforderungen einer Rechnung enthält. Diese sind 
· Aussteller, 
· Empfänger, 
· Leistungsbeschreibung, 
· Entgelt und 
· gesonderter Steuerausweis. 
Diese Angaben dürfen nicht so unbestimmt, unvollständig oder offensichtlich unzutreffend sein, dass sie 
als fehlende Angaben erscheinen. 
Im Streitfall hatte ein Unternehmer den Vorsteuerabzug aus Rechnungen von Beratern in Anspruch 
genommen. Als Leistungsgegenstand war lediglich „Beraterhonorar“ bzw. „allgemeine wirtschaftliche 
Beratung“ vermerkt. Das genügte dem Finanzamt nicht, um den Vorsteuerabzug daraus zu gewähren, 
denn die Leistung war nicht hinreichend genau bezeichnet. 
Im Klageverfahren legte der Unternehmer Rechnungen vor, in denen der Gegenstand der Leistung 
ordnungsgemäß bezeichnet war. Der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, dass diese Berichtigung auf 
den Zeitpunkt zurückwirkt, in dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde. Das hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Festsetzung von Zinsen auf den Vorsteuerbetrag, immerhin 6 % pro Jahr. 
Tipp: Die berichtigte Rechnung kann bis zum Abschluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem 
Finanzgericht vorgelegt werden. 

Kein Vorsteuerabzug aus Scheinrechnungen im Billigkeitswege 
Ein Steuerpflichtiger hatte Eingangsrechnungen mit Umsatzsteuerausweis beglichen, obwohl die 
abgerechneten Leistungen nicht vom Rechnungsaussteller, sondern von einem Dritten erbracht wurden. 
Nachdem er die gezahlte Umsatzsteuer nicht vom Rechnungsaussteller zurückerhalten konnte, verlangte 
er die Erstattung der Umsatzsteuer als Vorsteuer von seinem Finanzamt im Billigkeitswege. 



 

 

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg erfolglos. Ein Vorsteuerabzug aus 
solchen Scheinrechnungen im Billigkeitswege komme jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn der 
Rechnungsempfänger die Zahlungsunfähigkeit des Rechnungsausstellers nicht belegt hat. Außerdem hat 
nach Ansicht des Gerichts ein Leistungsempfänger, dem die abgerechneten Leistungen nicht erbracht 
wurden, keinen Anlass, die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer zu begleichen. Er ist daher weniger 
schutzwürdig als andere Leistungsempfänger, bei denen der Vorsteuerabzug (ohne die Gewährung von 
Billigkeitsmaßnahmen) verloren geht, weil etwa die umsatzsteuerliche Würdigung hinsichtlich des 
Leistungsorts, der Steuerfreiheit oder der Steuerbarkeit am Ende nicht den ursprünglichen Erwartungen 
entspricht. 
Gegen das Urteil wurde Revision eingelegt. In ähnlichen Fällen sollte daher Einspruch eingelegt werden. 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage für Frühstück im Hotel ist 
regelmäßig der vom Hotelier gesondert ausgewiesene Betrag 
Das Entgelt für die Übernachtung in einem Hotel unterliegt dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, während 
das Entgelt für das Frühstück dem allgemeinen Umsatzsteuersatz unterliegt. Wird für das Frühstück ein 
gesonderter Preis ausgewiesen und vereinbart, bildet dieser abzüglich der hierin enthaltenen 
Umsatzsteuer regelmäßig die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage. Dies gilt auch, wenn der 
Frühstückspreis aus nachvollziehbaren Gründen von dem ansonsten ortsüblichen Preis für ein Frühstück 
abweicht. Wird hingegen ein Pauschalpreis für Übernachtung und Frühstück vereinbart, ist der auf das 
Frühstück entfallende Entgeltanteil zu schätzen. Dabei ist das Verhältnis der jeweiligen Marktpreise der 
Leistungsbestandteile zugrunde zu legen. 
(Quelle: Urteil des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts) 

Leistungen einer Jugendherberge für allein reisende Erwachsene 
unterliegen dem Umsatzsteuerregelsatz 
Die Leistungen einer gemeinnützigen Jugendherberge unterliegen als Zweckbetrieb dem ermäßigten 
Umsatzsteuersatz. Dieser gilt allerdings nicht für Leistungen an allein reisende Erwachsene, die älter als 
27 Jahre sind. Leistungen an diesen Personenkreis werden in einem eigenen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb erbracht und unterliegen dem Umsatzsteuerregelsatz. Die notwendige Trennung der 
Aktivitäten ergibt sich bereits aus der Altersstruktur. 
Nicht geklärt ist, ob bei einer nur geringfügigen Leistung an erwachsene Alleinreisende dennoch einheitlich 
der ermäßigte Steuersatz anzuwenden ist, wobei auch die Geringfügigkeitsgrenze nicht definiert ist. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Eingeschränkter Unfallschutz im Home-Office 
Arbeitnehmer, die in einem Home-Office arbeiten, genießen keinen umfassenden Unfallschutz, wenn sie 
sich in ihrem Haus bewegen. Dies hat das Bundessozialgericht im Falle einer Beschäftigten entschieden, 
die aufgrund einer Vereinbarung mit ihrem Arbeitgeber an einem Telearbeitsplatz im Dachgeschoss ihres 
Hauses arbeitete. Sie rutschte auf dem Weg zu der im Stockwerk darunter befindlichen Küche auf der 
Treppe aus, als sie Wasser zum Trinken holen wollte. 
Nach Auffassung des Gerichts handelte es sich nicht um einen Arbeitsunfall. Zum Unfallzeitpunkt habe die 
Arbeitnehmerin weder eine versicherte Tätigkeit ausgeübt, noch habe sie sich auf einem Betriebsweg 
befunden. Der Weg zur Küche sei im eigenen Interesse und nicht in Ausübung der versicherten Tätigkeit 
zurückgelegt worden. Die Arbeitnehmerin habe sich auch nicht auf einem versicherten Weg zum Ort der 
Nahrungsaufnahme befunden und sei nicht durch eine Wegeunfallversicherung geschützt gewesen. 
Das Gericht sah darin auch keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung gegenüber Versicherten, die 
außerhalb des Wohngebäudes ihre Beschäftigung ausüben und auf dem Weg zur Nahrungsaufnahme 
oder zum Einkauf von Lebensmitteln für den alsbaldigen Verzehr am Arbeitsplatz geschützt sind. 

Unfallschutz auch bei Weihnachtsfeier auf Abteilungsebene 
Nach einer Entscheidung des Bundessozialgerichts genießen Arbeitnehmer auch dann 
Unfallversicherungsschutz, wenn sie sich während einer auf Abteilungsebene organisierten, von der 
Betriebsleitung genehmigten Betriebsfeier verletzen. Es handele sich dann um einen Arbeitsunfall. Die 
Veranstaltung diene dienstlichen Interessen, weil durch sie das Betriebsklima gefördert und der 
Zusammenhalt der Mitarbeiter untereinander gestärkt werde. 
In dem konkreten Fall war eine Beschäftigte der Deutschen Rentenversicherung im Verlauf einer im 
Rahmen einer Weihnachtsfeier stattfindenden Wanderung gestürzt. Die Dienststellenleitung hatte 
Weihnachtsfeiern auf Sachgebietsebene gestattet. Daran nahm zwar kein Mitglied der Hausleitung teil, 



 

 

wohl aber die zuständige Sachgebietsleiterin. Alle Beschäftigten der Abteilung waren zu der Feier 
eingeladen. 
Früher hatte das Gericht verlangt, dass die Unternehmensleitung persönlich an der Feier teilnehmen 
muss. Dies wurde nun aufgegeben. 

Gesetz zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im 
Straßenverkehr 
Die gesetzliche Neuregelung zur steuerlichen Förderung von Elektromobilität im Straßenverkehr bringt 
diverse steuerliche Erleichterungen. So ist z. B. das Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder 
Hybridelektrofahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers von der Einkommensteuer befreit. Das gilt auch für 
eine zeitweise private Nutzung der überlassenen betrieblichen Ladevorrichtungen. Die Steuerbefreiung 
findet jedoch nur für die vom Arbeitgeber zusätzlich zum Arbeitslohn gewährten Vorteile Anwendung. 
Für die unentgeltliche oder verbilligte Übereignung von Ladevorrichtungen ist eine pauschale 
Lohnversteuerung mit 25 % möglich. 
Die neuen Regelungen gelten ab dem 1. Januar 2017 und sind zunächst befristet bis zum 
31. Dezember 2020. 
Weitere Einzelheiten dazu erläutert das Bundesministeriums der Finanzen in einer Verfügung. 

Messergebnisse von nicht geeichten Zählern sind fehlerhaft 
Die Verwendung ungeeichter Messgeräte im geschäftlichen Verkehr ist verboten. Hierdurch sollen 
verlässliche Abrechnungen ermöglicht und verhindert werden, dass in zivilrechtlichen Streitigkeiten 
aufwändig die Richtigkeit der abgelesenen Werte anhand anderer Kriterien nachgewiesen werden muss. 
Die Verwendung der Werte ungeeichter bzw. nicht mehr geeichter Wärme- und Wasserzähler für die 
Betriebskostenabrechnung ist somit immer unzulässig und fehlerhaft und kann durch die zuständige 
Ordnungsbehörde untersagt werden. Dies hat das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen 
entschieden. 
Konträr hierzu hatte der Bundesgerichtshof vor etwa sechs Jahren entschieden, dass den von einem nicht 
geeichten Messgerät abgelesenen Verbrauchswerten zwar nicht die Vermutung ihrer Richtigkeit 
zukomme. Der Vermieter könne aber in diesem Fall in einem Gerichtsverfahren die Richtigkeit der 
abgelesenen Werte nachweisen. 
Über diese zivilrechtliche Entscheidung hat sich das Oberverwaltungsgericht hinweggesetzt. Denn nach 
Meinung der Richter kann eine zivilrechtliche Entscheidung über den Umgang mit Messwerten, die unter 
Verstoß gegen die objektive Rechtsordnung zustande gekommen sind, keine allgemeine Rechtswirkung 
entfalten. Das Eichgesetz soll sicherstellen, dass sich der Rechtsverkehr generell auf Messwerte 
verlassen darf und nicht im Einzelfall überprüft werden muss, ob die Werte (noch) zutreffen oder nicht. 

Einkünfteerzielungsabsicht kann auch bei lang andauerndem Leerstand 
einer Wohnung gegeben sein 
Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass der Eigentümer einer zunächst vermieteten Wohnung 
seine Einkünfteerzielungsabsicht trotz lang andauerndem Leerstand nicht aufgibt, wenn sich eine 
erforderliche Sanierung wegen unklarer Eigentumsverhältnisse verzögert. Allerdings muss er versuchen, 
die Eigentumsverhältnisse zu klären und die Wohnung nach Sanierung zu vermieten. Unter diesen 
Voraussetzungen kann der Eigentümer auch während des Leerstands die von der Wohnung herrührenden 
Aufwendungen als Werbungskosten steuerlich geltend machen. 
Im entschiedenen Fall traten in einer vermieteten Wohnung gravierende Baumängel auf. Nach Auszug der 
Mieter 2008 begann der Eigentümer zunächst nicht mit der Sanierung, weil zu dieser Zeit sein Eigentum 
an der Wohnung durch offene Vermögensfragen in der ehemaligen DDR in Frage stand. 2013 vertrat das 
Finanzamt die Ansicht, dass der Eigentümer in den Jahren 2009 bis 2011 keine Vermietungsabsicht mehr 
gehabt habe und daher keine Werbungskosten geltend machen könne. Zu Unrecht, wie das Gericht 
entschied. 
Der Eigentümer hat sich während des Leerstands nicht passiv verhalten, sondern aktiv durch 
Erläuterungen und Sachstandsanfragen bei den zuständigen Behörden versucht, die Eigentumsfrage in 
seinem Sinne zu klären. Unmittelbar nach Wegfall der wirtschaftlichen und rechtlichen Hindernisse 2015 
hat er dann ein Unternehmen mit der Sanierung und einen Makler mit der Vermietung der Wohnung 
beauftragt. 



 

 

Zeitlich unbegrenzt rückzahlbare Mietzuschüsse sind 
Vermietungseinkünfte und keine Darlehen 
Ein geschlossener Immobilienfonds ließ von einem Generalübernehmer (GÜ) ein schlüsselfertiges 
Einkaufszentrum errichten. Im Fondsprospekt war den Gesellschaftern die Fertigstellung des Objekts im 
Jahr 1995 versprochen und ab diesem Zeitpunkt eine Gewinnausschüttung seitens des Fonds zugesagt 
worden. Das Objekt wurde allerdings viel später fertig, sodass der GÜ dem Fonds wegen der fehlenden 
Mittel für die Gewinnausschüttungen einen Mietzuschuss zahlte, der allerdings in den späteren Jahren mit 
dann zufließenden Mieteinnahmen zurückzuzahlen war. Die Rückzahlungspflicht war zeitlich nicht 
begrenzt. 
Der Fonds versteuerte die erhaltenen Zuschüsse nicht als Einnahme, sondern wertete sie wegen der 
Rückzahlungsverpflichtung als Darlehen. Hintergrund: Erhaltene Darlehenszahlungen sind keine zu 
versteuernden Einnahmen. 
Der Bundesfinanzhof sah das anders: Die Zuwendung ist als Einnahme im Rahmen der 
Vermietungstätigkeit zu erfassen, weil sie nicht für eine bestimmte Zeit überlassen worden ist, sondern 
zeitlich unbeschränkt mit späteren Mieteinnahmen verrechnet werden sollte. Ein Darlehen hätte nur 
angenommen werden können, wenn die Rückzahlungspflicht zeitlich begrenzt worden wäre. 

Keine Eigenbedarfskündigung ohne ernsthafte Nutzungsabsicht 
Eigenbedarfskündigungen beschäftigen die Gerichte in zunehmendem Maße. Der Bundesgerichtshof 
hatte sich mit dem Sonderfall einer sogenannten Vorratskündigung auseinanderzusetzen. 
In dem entschiedenen Fall verlangte die ehemalige Mieterin vom Vermieter Schadensersatz wegen 
vorgetäuschten Eigenbedarfs. Der Vermieter hatte das Mietverhältnis mit der Begründung gekündigt, dass 
die Wohnung dringend benötigt würde, um seine pflegebedürftige Mutter aufzunehmen. Nach Auszug der 
Mieterin stand die Wohnung zwei Jahre leer. Die Mutter des Vermieters zog nicht um und verstarb zwei 
Jahre nach Auszug der Mieterin. 
Nach Auffassung des Gerichts reicht für eine Kündigung wegen Eigenbedarfs eine sogenannte 
Vorratskündigung, der ein gegenwärtig noch nicht absehbarer Nutzungswunsch der Eigenbedarfsperson 
zugrunde liegt, nicht aus. Vielmehr muss sich der Nutzungswunsch soweit verdichtet haben, dass ein 
konkretes Interesse an einer alsbaldigen Eigennutzung besteht. Eigenbedarf liegt nämlich nicht vor, wenn 
die vom Vermieter benannte Person gar nicht die Absicht hat, in die Wohnung einzuziehen. Hierfür sprach 
in dem Rechtsstreit einiges, nicht zuletzt der lange Leerstand der Wohnung. Da die Vorinstanz diese 
Tatsache nicht hinterfragt hatte, wurde der Fall wieder dorthin zur Sachverhaltsaufklärung 
zurückverwiesen. 

Beleidigung des Vermieters führt nicht zwingend zur fristlosen Kündigung 
Schwerwiegende persönliche Härtegründe auf Mieterseite, z. B. aufgrund von Bettlägerigkeit und Demenz, 
können selbst dann eine fristlose Kündigung ausschließen, wenn der Mieter seine Pflichten erheblich 
verletzt hat. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Die Mieterin hatte zwei Wohnungen angemietet. Aufgrund ihrer Demenzerkrankung ist die Mieterin 
bettlägerig und steht unter Betreuung. Ihr Betreuer bewohnt die andere Wohnung und hält sich tagsüber 
überwiegend in der Wohnung der Mieterin auf. Im Zuge verschiedener Auseinandersetzungen beleidigte 
der Betreuer den Vermieter auf schwerwiegende Art und Weise. Der Vermieter kündigte daraufhin das 
Mietverhältnis fristlos. 
Nach Ansicht des Gerichts sind bei der Prüfung der Zulässigkeit der fristlosen Kündigung im Rahmen einer 
vorzunehmenden Interessenabwägung auch schwerwiegende persönliche Härtefallgründe eines Mieters 
zu berücksichtigen. Es ist folglich eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem berechtigten 
Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses sowie dem Interesse des Mieters am 
Bestand des Mietverhältnisses vorzunehmen. 
Da die Vorinstanz diese Interessenabwägung nicht vorgenommen hatte, wurde der Fall dorthin 
zurückverwiesen. Diese muss nun prüfen, ob die Mieterin auf die Betreuung in ihrem bisherigen 
persönlichen Umfeld angewiesen ist und bei einem Wechsel der Betreuungsperson oder bei einem Umzug 
zu befürchten ist, dass es bei ihr zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden kommt. 

Gericht muss Anwalt nicht über Unzuständigkeit informieren 
Geht eine fristgebundene Rechtsmittelbegründung statt beim Rechtsmittelgericht bei dem 
erstinstanzlichen Gericht ein, ist dieses grundsätzlich verpflichtet, den Schriftsatz im ordentlichen 
Geschäftsgang an das Rechtsmittelgericht weiterzuleiten. Dies ergibt sich aus dem verfassungsrechtlichen 
Anspruch des Rechtssuchenden auf ein faires Verfahren. 



 

 

Das erstinstanzliche Gericht ist allerdings nicht verpflichtet, den Fristablauf zu prüfen und sodann als 
besonders eilig oder etwa per Fax weiterzuleiten. Es besteht auch keine Verpflichtung, den 
Rechtsmittelführer oder dessen Verfahrensbevollmächtigten telefonisch über ihren Fehler zu informieren. 
In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall war eine Beschwerdebegründung am 
20. Januar 2015 beim Amtsgericht eingegangen. Der zuständige Amtsrichter verfügte am 21. Januar 2015 
die Weiterleitung an das Oberlandesgericht, wobei die Kuriersendung erst nach dem 26. Januar 2015 (Tag 
des Fristablaufs) beim Oberlandesgericht einging. 
Der BGH bestätigte die Entscheidung des Oberlandesgerichts, die Beschwerde wegen schuldhafter 
Fristversäumung zu verwerfen. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand konnte nicht gewährt werden, 
weil die Weiterleitung durch das Amtsgericht dem ordentlichen Geschäftsgang entsprach. Das Risiko, 
dass der Kurierdienst den Schriftsatz nicht so zeitig zum Rechtsmittelgericht befördert hat, dass dadurch 
die Frist gewahrt werden konnte, war damit von dem Verfahrensbeteiligten zu tragen, dessen 
Rechtsanwalt den Schriftsatz an das falsche Gericht adressiert hat. 

Bindungswirkung des Verlustfeststellungsbescheids als 
Grundlagenbescheid 
Seit Einführung der Abgeltungsteuer zum 1. Januar 2009 gibt es eine Regelung zur Verrechnung 
sogenannter Altverluste aus privaten Veräußerungsgeschäften. Wenn ein Ausgleich mit Gewinnen aus 
privaten Veräußerungsgeschäften nicht möglich ist, muss eine Verrechnung mit bestimmten Einkünften 
aus Kapitalvermögen vorgenommen werden. Diese Regelung für Altverluste galt bis einschließlich 2013. 
Ab 2014 können solche Altverluste nur noch mit Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften 
verrechnet werden. 
Dem Feststellungsbescheid über diese Altverluste kommt als Grundlagenbescheid bei einer 
Verlustverrechnung mit Kapitaleinkünften Bindungswirkung zu. Das gilt sowohl hinsichtlich des Bestehens 
als auch der Höhe der Altverluste. Wird ein solcher Verlustfeststellungsbescheid per 31. Dezember 2008 
bei einer nachfolgenden Steuerfestsetzung oder einer Änderung eines solchen Bescheids nicht 
berücksichtigt, rechtfertigt dies eine Änderung auch nach Bestandskraft. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Unabdingbare Angaben in Kreditverträgen 
Nach der Europäischen Richtlinie über Verbraucherkreditverträge müssen in den Kreditvertrag wesentliche 
Informationen wie effektiver Jahreszins, Anzahl und Periodizität der vom Verbraucher zu leistenden 
Zahlungen, Notargebühren sowie vom Kreditgeber verlangte Sicherheiten und Versicherungen zwingend 
aufgenommen werden. 
Unterlässt es ein Kreditgeber, diese Informationen in den Vertrag aufzunehmen, kann dies nach einer 
Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) mit der Verwirkung des Anspruchs auf 
Zinsen und Kosten sanktioniert werden. Diese Sanktion ist zulässig, wenn das Fehlen dieser 
Informationen es dem Verbraucher unmöglich macht, den Umfang seiner vertraglichen Verpflichtung 
einzuschätzen. 
Weiterhin stellte der EuGH fest, dass ein Kreditvertrag nicht aus einem einzigen Dokument bestehen 
muss. Wird jedoch in einem solchen Vertrag auf ein anderes Dokument verwiesen und deutlich gemacht, 
dass dieses Bestandteil des Vertrags ist, muss dieses Dokument, wie der Vertrag selbst, auf Papier oder 
auf einem anderen dauerhaften Datenträger erstellt und dem Verbraucher vor Vertragsabschluss 
tatsächlich ausgehändigt werden. Zusätzlich kann innerstaatlich geregelt werden, dass die Gültigkeit 
dieser Verträge von der Unterzeichnung durch die Parteien abhängig gemacht wird. 

Unlautere Verteilung von Handzetteln 
Das Abwerben von Kunden gehört zum Wesen des Wettbewerbs und kann nur unter besonderen 
Umständen als unlauter angesehen werden. Ein unlauteres Abfangen von Kunden liegt nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur dann vor, wenn sich der Werbende gewissermaßen 
zwischen den Mitbewerber und dessen Kunden stellt, um diesem eine Änderung seines Kaufentschlusses 
aufzudrängen. Die angesprochenen Kunden müssen bereits dem Mitbewerber zuzurechnen sein und es 
muss in unangemessener Weise auf sie eingewirkt worden sein. 
Unter Heranziehung dieser Grundsätze hat das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. das Verteilen von 
Handzetteln im Einfahrtbereich des Kundenparkplatzes eines Mitbewerbers mittels Herantreten an 
verkehrsbedingt haltende Autos als unlauter und damit wettbewerbswidrig beurteilt. 



 

 

Darlegungs- und Beweislast im Verkehrsunfallprozess bei einem Schaden 
ohne unmittelbare Einwirkung des Unfallgegners 
Stürzt ein Radfahrer auf einer schmalen Straße, ohne ein entgegenkommendes Fahrzeug zu berühren, 
muss der geschädigte Radfahrer beweisen, dass sein Sturz durch die Betriebsgefahr des Fahrzeugs mit 
beeinflusst wurde. Die bloße Anwesenheit eines fahrenden Fahrzeugs an der Unfallstelle reicht hierfür 
nicht aus. 
Das hat das Oberlandesgericht Hamm entschieden und mit dieser Begründung die Schadensersatzklage 
einer Radfahrerin abgewiesen. 
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall befuhr eine 75-jährige Radfahrerin eine 3,00 m breite 
Straße, als ihr ein Kraftfahrzeug entgegenkam. Dieses 1,70 m breite Fahrzeug fuhr mit einer 
Geschwindigkeit von 20 bis 30 km/h äußerst rechts auf der Straße, als die Radfahrerin in einem Abstand 
von ca. 30 bis 35 m zum Fahrzeug ins Straucheln geriet, stürzte und sich dabei schwere Kopfverletzungen 
zuzog. 
Nach Auffassung des Gerichts ließ sich bei diesem Sachverhalt kein Zusammenhang zwischen der vom 
Kraftfahrzeug ausgehenden Betriebsgefahr und dem Sturz der Radfahrerin herstellen. Insbesondere 
ergaben sich keine Anhaltspunkte für ein Ausweichmanöver der Radfahrerin. 

Aufenthaltsbestimmungsrecht: Keine Alleinentscheidungsbefugnis über 
Türkei-Reise 
Wenn ein Elternteil mit seinem Kind in ein gefährliches Land reisen will, muss auch bei Getrenntleben der 
andere Elternteil bei gemeinsamer elterlicher Sorge zustimmen. 
Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. im Falle einer Mutter entschieden, die mit ihrer 8-jährigen 
Tochter gegen den Willen des getrennt lebenden Vaters einen Urlaub in der Türkei verbringen wollte. 
Nach Auffassung des Gerichts ist eine Türkei-Reise bei der aktuellen Sicherheitslage keine Angelegenheit 
des täglichen Lebens, bei der der Elternteil, bei dem das Kind lebt, allein entscheiden dürfte. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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